
Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 15.03.2022 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.03.2022 nachfolgende Beschlüsse gefasst: 

Anzahl der Stadtratsmitglieder:  15 
Anwesende Stimmberechtigte:   9 ab TOP 4: 10, ab TOP 11: 11 
 

-öffentlicher Teil- 

Beschluss: Beschluss Nr.: 001-2022 
Das Beschlussprotokoll der Stadtratssitzung vom 21.12.2021 öffentl. Teil wird genehmigt. 
 
Beschluss:  Beschluss Nr.: 002-2022 
Der Stadtrat der Stadt Gefell nimmt die Jahresrechnung 2021 und den Erläuterungsbericht 
nach § 81 Abs. 4 ThürGemHV zustimmend zur Kenntnis. 
Der Haushaltsplan 2021 konnte von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt werden, da 
er nicht ausgeglichen war. Aufgrund des nicht genehmigten Planes mussten verschiedene 
Vorhaben gestrichen werden, so dass die Jahresrechnung 2021 unter Einsatz von Mitteln aus 
der allgemeinen Rücklage ohne neuen Sollfehlbetrag abgeschlossen werden konnte. 
Die bei der Durchführung des Haushaltsplanes im Verlaufe des Haushaltsjahres 2021 in 
einzelnen Bereichen aufgetretenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Anlage 1) 
werden, soweit sie erheblich sind und keine gesonderten Beschlüsse vorliegen, nachträglich 
gemäß § 58 Abs.1 ThürKO genehmigt. Ebenfalls beschlossen wird ein Erlass gemäß Anlage 2. 
 
Die Jahresrechnung ist nunmehr gem. § 82 Abs.1 und 2 ThürKO durch das 
Rechnungsprüfungsamt des Saale-Orla-Kreises örtlich zu prüfen. Erst nach der 
Überprüfung kann die Entlastung des Bürgermeisters nach § 80 Abs. 3 Thür KO erfolgen. 
 

Beschluss: Beschluss Nr.: 003-2022                                                                                             

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt, für die kommissarisch eingesetzte 

Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils Göttengrün, Frau Katrin Schnabel, rückwirkend ab 

Januar 2022 eine monatliche Entschädigung in Höhe von 225,09 festzulegen. 

Beschluss:   Beschluss Nr.: 004-2022                                                                                                     

Der Stadtrat der Stadt Gefell bestellt für die am 12. Juni 2022 stattfindende Wahl des 

ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeisters der Stadt Gefell im OT Göttengrün,                                   

den Bürgermeister der Stadt Gefell, Herrn Marcel Zapf zum Wahlleiter gem. § 4 Abs. 2 

ThürKWG. Zu seinem Stellvertreter wird der Mitarbeiter der Stadtverwaltung,                   

Herr Christian Werndl bestellt. 

-nicht öffentlicher Teil- 

Beschluss:  Beschluss Nr.: 005-2022 
Das Beschlussprotokoll der Stadtratssitzung vom 21.12.2021 nicht öffentl. Teil wird 
genehmigt. 
Die Geheimhaltung ist für folgende Beschlüsse weggefallen:  
Beschluss Nr.: 062-2021 
 



Beschluss: Beschluss Nr.: 006-2022                                                                                                           

Der Stadtrat der Stadt Gefell beauftragt Bürgermeister Marcel Zapf einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag, laut Anlage, mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser „Obere Saale“ 

zur Sanierung der Schulstraße in Gefell abzuschließen. 

 
Beschluss: Beschluss Nr.: 007-2022 
Die Anträge der Fraktion FWG/IG Gefell/ BI Gefell vom 23.01.2022 werden zur Bearbeitung 
in den Hauptausschuss verwiesen. 
 
Beschluss: Beschluss Nr.: 008-2022                                                                                                                           
Der Stadtrat der Stadt Gefell verkauft eine Teilfläche des Flurstückes 58 /11 der  

Flur 0 in der Gemarkung Frössen mit einer Fläche von ca. 20 m² zum Preis  
von ……………………….Euro/qm an Herrn André Röber, wohnhaft Frössen 36 in 07926 Gefell.  
Die Kosten der Eigentumsübertragung und der Vermessung trägt der Käufer. 
 
Beschluss: Beschluss Nr.: 009-2022 

Der Stadtrat der Stadt Gefell verkauft eine Teilfläche des Flurstückes 686 in der 
Flur 6 der Gemarkung Gefell mit einer Größe von ca. 7.800 m² zum Preis 
von…………….Euro/qm an die Firma Richard Münch GmbH Stahl- und Baustoffhandel in 
07926 Gefell.  
Die Kosten der Eigentumsübertragung und der Vermessung trägt der Käufer. 
 
 
 


